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Bekanntmachung 

für Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten  

der Europäischen Union (Unionsbürger) 

zur Wahl zum Europäischen Parlament in der Bundesrepublik Deutschland  

am 25. Mai 2014 

 

Am 25. Mai 2014 findet die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik 

Deutschland statt. An dieser Wahl können Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie in der Bundesrepublik Deutschland 

eine Wohnung innehaben oder sich dort sonst gewöhnlich aufhalten und am Wahltag 

 

1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union besitzen, 

2. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland oder in den übrigen Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union eine Wohnung innehaben oder sich dort sonst gewöhnlich aufhalten (auf die Dreimonatsfrist 

wird ein aufeinanderfolgender Aufenthalt in den genannten Gebieten angerechnet), 

4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen 

Staatsangehörigkeit Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum Europäischen Parlament ausgeschlossen sind, 

5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind. 

 

Die erstmalige Eintragung erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist auf einem Vordruck spätestens bis zum 4. Mai 

2014 zu stellen.  

Einem Antrag auf Eintragung in ein deutsches Wählerverzeichnis, der erst nach dem 4. Mai 2014 bei der 

zuständigen Gemeindebehörde eingeht, kann nicht mehr entsprochen werden (§ 17a Abs. 2 der 

Europawahlordnung). 

Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages bei den Wahlen zum Europäischen Parlament am 13. Juni 1999, am 

13. Juni 2004 oder am 7. Juni 2009 in ein Wählerverzeichnis der Bundesrepublik Deutschland eingetragen 

worden, brauchen Sie keinen erneuten Antrag zu stellen. Ihre Eintragung erfolgt dann von Amts wegen, sofern 

die sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie bis einschließlich zum 4. Mai 

2014 gegenüber der zuständigen Gemeindebehörde auf einem Formblatt beantragen, nicht in dem deutschen 

Wählerverzeichnis geführt zu werden. Die Entscheidung gegen eine Eintragung in ein deutsches 

Wählerverzeichnis gilt dann für alle künftigen Wahlen zum Europäischen Parlament, bis Sie hier erneut einen 

Antrag auf Eintragung in ein deutsches Wählerverzeichnis stellen. 

Sind Sie bei den Europawahlen von 1979 bis 1994 in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland 

eingetragen worden, müssen Sie für eine Teilnahme an der Europawahl in Deutschland einen erneuten Antrag 

auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 

Nach einem Wegzug aus Deutschland und erneutem Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland müssen Sie 

immer einen neuen Antrag auf Eintragung in ein deutsches Wählerverzeichnis stellen. 

Antragsvordrucke sowie Merkblätter zur Information können bei allen Gemeindebehörden in der Bundesrepublik 

Deutschland angefordert werden. 

 

Wenn Sie in der Bundesrepublik Deutschland als Wahlbewerber für einen der deutschen Sitze im Europäischen 

Parlament kandidieren wollen, ist u. a. Voraussetzung, dass Sie am Wahltag 

 

1. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 

3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, dem Sie 

angehören, von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. 

 

 



 
 

 

Mit Ihrem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis oder mit dem Wahlvorschlag mit Ihrer Kandidatur 

müssen Sie eine Versicherung an Eides statt abgeben, dass bei Ihnen die o. g. Voraussetzungen für eine aktive 

oder passive Wahlteilnahme vorliegen. 

 

Wesel, 3. Februar 2014 

 

Kreis Wesel 

 

Der Kreiswahlleiter 

 

Rentmeister  



 

 

Bekanntmachung  

der Neufassung der Vergnügungssteuersatzung  

der Stadt Kamp-Lintfort  

vom 07.03.2014 

 

 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878) und der §§ 1 bis 3 und § 20 Abs. 2 Buchst. b des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. 
NRW. S. 712/SGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. 
S. 687), hat der Rat der Stadt Kamp-Lintfort in seiner Sitzung am 25.02.2014 folgende 
Vergnügungssteuersatzung beschlossen:  
 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Steuergegenstand 

 

Der Besteuerung unterliegen die im Gebiet der Stadt Kamp-Lintfort veranstalteten nachfolgenden 
Vergnügungen (Veranstaltungen): 
 
1.  Striptease-Vorführungen und Darbietungen ähnlicher Art; 
 
2.  Vorführungen von pornographischen und ähnlichen Filmen oder Bildern – auch in  

Kabinen-; 
 
3.  Ausspielungen von Geld oder Gegenständen in Spielklubs, Spielkasinos und ähnlichen  

Einrichtungen; 
 

4.  das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits- , Unterhaltungs- oder ähnlichen  
Apparaten in  
 

 a)  Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, 
 b) Gastwirtschaften, Beherbergungsbetrieben, Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen sowie 

an anderen für jeden zugänglichen Orten. 
 
Als Spielapparate gelten insbesondere auch Personalcomputer, die überwiegend zum individuellen 
Spielen oder zum gemeinsamen Spielen in Netzwerken oder über das Internet verwendet werden. 
 
 

§ 2 

Steuerfreie Veranstaltungen 

 
Steuerfrei sind 
 
1.  Familienfeiern, Betriebsfeiern, Tanzveranstaltungen und nicht gewerbsmäßige Veranstaltungen 

von Vereinen; 
 
2.  Veranstaltungen von Gewerkschaften, politischen Parteien und Organisationen sowie von 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts oder ihrer Organe; 
 
3.  Veranstaltungen, deren Ertrag ausschließlich und unmittelbar zu mildtätigen oder gemeinnützigen 

Zwecken verwendet wird, wenn der Zweck bei der Anmeldung nach § 9 angegeben worden ist und 
der verwendete Betrag mindestens die Höhe der Steuer erreicht;  

 



 

4.  das Halten von Apparaten nach § 1 Nr. 4 im Rahmen von Volksbelustigungen, Jahrmärkten, 
Kirmessen und ähnlichen Veranstaltungen. 

§ 3 

Steuerschuldner 

 

Steuerschuldner ist der Unternehmer der Veranstaltung (Veranstalter). In den Fällen des § 1 Nr. 4 ist 
der Halter der Apparate (Aufsteller) Veranstalter. 
 
 

II. Bemessungsgrundlage und Steuersätze 

 

§ 4 

Besteuerung nach Eintrittsgeldern  

 
(1)  Wird für eine Veranstaltung ein Eintrittsgeld erhoben, so ist der Veranstalter verpflichtet, 

Eintrittskarten oder sonstige Ausweise, die im Sinne dieser Satzung als Eintrittskarten gelten, 
auszugeben. Diese müssen die Höhe des Eintrittsgeldes beziffern. Bei der Anmeldung der 
Veranstaltung (§ 9) hat der Veranstalter die Eintrittskarten oder sonstigen Ausweise, die zu der 
Veranstaltung ausgegeben werden sollen, der Stadt Kamp-Lintfort vorzulegen.  

 
(2)  Der Veranstalter ist verpflichtet, auf die Eintrittspreise sowie gegebenenfalls auf Art und Wert der 

Zugaben nach Abs. 5 am Eingang zu den Veranstaltungsräumen und an der Kasse in geeigneter 
Weise an für die Besucher leicht sichtbarer Stelle hinzuweisen. 

 
(3)  Über die ausgegebenen Eintrittskarten oder sonstigen Ausweise hat der Veranstalter für jede 

Veranstaltung einen Nachweis zu führen. Dieser ist sechs Monate lang aufzubewahren und der 
Stadt Kamp-Lintfort auf Verlangen vorzulegen. 

 
(4)  Die Abrechnung der Eintrittskarten ist der Stadt Kamp-Lintfort binnen 7 Werktagen nach der 

Veranstaltung, bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen monatlich bis zum 7. Werktag 
des nachfolgenden Kalendermonats vorzulegen. 

 
(5)  Die Steuer wird nach dem auf der Karte angegebenen Preis und der Zahl der ausgegebenen 

Eintrittskarten berechnet. Sie ist nach dem Entgelt zu berechnen, wenn dieses höher ist als der 
auf der Eintrittskarte angegebene Preis. Entgelt ist die gesamte Vergütung, die vor, während oder 
nach der Veranstaltung für die Teilnahme erhoben wird. In einem Teilnahmeentgelt enthaltene 
Beträge für Speisen und Getränke oder sonstige Zugaben bleiben bei der Steuerberechnung 
außer Ansatz. Sofern der Wert der den Teilnehmern gewährten Zugaben nicht exakt ermittelt 
werden kann, legt die Stadt/Gemeinde den Abzugsbetrag nach Satz 4 unter Würdigung aller 
Umstände pauschal fest.  

 
(6)  Der Steuersatz beträgt 22,0 v. H. des Eintrittspreises oder Entgelts. Die Stadt Kamp-Lintfort kann 

den Veranstalter vom Nachweis der Anzahl der ausgegebenen Eintrittskarten und ihrer Preise 
befreien und den Steuerbetrag mit ihm vereinbaren, wenn dieser Nachweis im Einzelfalle 
besonders schwierig ist. 

 
 

 

§ 5 

Besteuerung nach dem Spielumsatz 

 

(1)  Für Spielklubs, Spielkasinos und ähnliche Einrichtungen beträgt die Steuer 6 v. H. des 
Spielumsatzes. Spielumsatz ist der Gesamtbetrag der eingesetzten Spielbeträge abzüglich 
Ausschüttungsbetrag. 

 
(2)  Der Spielumsatz ist der Stadt Kamp-Lintfort spätestens 7 Werktage nach der Veranstaltung zu 

erklären. Bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen sind die Erklärungen monatlich bis 
zum 7. Werktag des nachfolgenden Monats abzugeben. 

 



 

(3)  Die Stadt Kamp-Lintfort kann den Veranstalter von dem Einzelnachweis der Höhe des 
Spielumsatzes befreien und den Steuerbetrag mit ihm vereinbaren, wenn dieser Nachweis im 
Einzelfalle besonders schwierig ist. 

 
 
 

§ 6 

Nach der Größe des benutzten Raumes 

 
(1)  Für die Veranstaltung nach § 1 Nr. 1 ist die Steuer nach der Größe des benutzten Raumes zu 

erheben, wenn kein Eintrittsgeld erhoben wird. Die Größe des Raumes berechnet sich nach dem 
Flächeninhalt der für die Veranstaltung und die Teilnehmer bestimmten Räume einschließlich des 
Schankraumes, aber ausschließlich der Küche, Toiletten und ähnlichen Nebenräumen. 
Entsprechendes gilt für Veranstaltungen im Freien. 

 
(2)  Die Steuer beträgt je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter 

Veranstaltungsfläche in geschlossenen Räumen 1,00 Euro. Bei Veranstaltungen im Freien 
beträgt die Steuer 0,60 Euro je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter 
Veranstaltungsfläche. Endet eine Veranstaltung erst am Folgetag, wird ein Veranstaltungstag für 
die Berechnung zu Grunde gelegt. 

 
(3)  Die Stadt Kamp-Lintfort kann den Steuerbetrag mit dem Veranstalter vereinbaren, wenn die 

Ermittlung der Veranstaltungsfläche besonders schwierig ist. 
 
 
 
 

§ 7 

Nach dem Spieleinsatz bzw. der Anzahl der Apparate 

 
(1) Die Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen 

Apparaten bemisst sich bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach dem Spieleinsatz, bei 
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit nach deren Anzahl. Spieleinsatz ist die Summe der von den 
Spielern je Apparat zur Erlangung von Spielvergnügen aufgewendeten Beträge.  

 
Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen Kalendermonat bei der Aufstellung 
 
1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 Nr. 4 a)  

 
  bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit                    5,0 v. H. des Spieleinsatzes 
  bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit                 35,00 € 
 

2.  in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§ 1 Nr. 4 b)  
 

  bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit                     5,0 v. H. des Spieleinsatzes 
  bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit                  25,00 € 
 

3.  in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten (§ 1 Nr. 4 a und b) 
  bei Apparaten, mit denen Gewalttätigkeiten  
  gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt  
  werden oder die die Verherrlichung oder  
  Verharmlosung des Krieges oder pornographische 
  und die Würde des Menschen verletzende 
  Praktiken zum Gegenstand haben                          200,00 € 
 
(2)  Besitzt ein Apparat mehrere Spieleinrichtungen, so gilt jede dieser Einrichtungen als ein Apparat. 

Apparate mit mehr als einer Spieleinrichtung sind solche, an denen gleichzeitig zwei oder mehr 
Spielvorgänge ausgelöst werden können. 

 



 

(3)  Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Apparates ein gleichartiger Apparat, so 
wird die Steuer für diesen Kalendermonat nur einmal erhoben.  

 
(4)  Der Halter hat die erstmalige Aufstellung eines Apparates vor dessen Aufstellung, jede Änderung 

hinsichtlich Art und Anzahl der Apparate an einem Aufstellort bis zum 7. Werktag des folgenden 
Kalendermonats schriftlich anzuzeigen. Bei verspäteter Anzeige bezüglich der Entfernung eines 
Apparates gilt als Tag der Beendigung des Haltens der Tag des Anzeigeneingangs. Ein 
Apparatetausch im Sinne des Abs. 3 ist für Apparate mit Gewinnmöglichkeit unter Angabe der 
Gerätenummer ebenfalls bis zum 7. Werktag des folgenden Kalendermonats schriftlich 
anzuzeigen. Für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit braucht ein Tausch im Sinne von Abs. 3 nicht 
angezeigt zu werden. 

 
§ 7 a 

Vereinfachung der Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen 

 
(1)  Sofern ein Apparat die Einsätze aufgrund seiner Bauart nicht speichern und in Folge dessen auf 

dem Zählwerkausdruck nicht dokumentieren kann, gilt als Spieleinsatz im Sinne von § 7 Abs. 1 
das Dreieinhalbfache des Einspielergebnisses. Einspielergebnis ist der Betrag der elektronisch 
gezählten Bruttokasse. Die elektronisch gezählte Bruttokasse errechnet sich aus der elektronisch 
gezählten Kasse zuzüglich Röhren- bzw. Geldschein-Dispenser-Entnahme (sog. Fehlbetrag), 
abzüglich Röhren- bzw. Geldschein-Dispenser-Auffüllung, Falschgeld und Fehlgeld. 

 
 

§ 8 

Nach der Roheinnahme 

 
(1)  Die Steuer ist, soweit sie nicht nach den Vorschriften der §§ 4 bis 7 a festzusetzen ist, nach der 

Roheinnahme zu berechnen. Der Steuersatz beträgt 22 v. H. Als Roheinnahme gelten sämtliche 
vom Veranstalter gemäß § 4 Abs. 5 von den Teilnehmern erhobenen Entgelte. 

 
(2)  Die Roheinnahmen sind der Stadt Kamp-Lintfort spätestens 7 Werktage nach der Veranstaltung 

zu erklären. Bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen sind die Erklärungen monatlich 
bis zum 7. Werktag des nachfolgenden Monats abzugeben. 

 
(3)  Die Stadt Kamp-Lintfort kann den Veranstalter von dem Einzelnachweis der Höhe der 

Roheinnahme befreien und den Steuerbetrag mit ihm vereinbaren, wenn dieser Nachweis im 
Einzelfalle besonders schwierig ist. 

 
 

III. Gemeinsame Bestimmungen 

 

§ 9 

Anmeldung und Sicherheitsleistung 

 
(1)  Die Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 - 3 sind spätestens zwei Wochen vor deren Beginn bei der 

Stadt Kamp-Lintfort anzumelden. Bei unvorbereiteten und nicht vorherzusehenden 
Veranstaltungen ist die Anmeldung an dem auf die Veranstaltung folgenden Werktag 
nachzuholen. Veränderungen, die sich auf die Höhe der Steuer auswirken, sind umgehend 
anzuzeigen. 

 
(2)  Bei mehreren aufeinander folgenden oder regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen nach § 1 

Nr. 1 – 2 eines Veranstalters am selben Veranstaltungsort ist eine einmalige Anmeldung 
ausreichend. Im Einzelfall können abweichende Regelungen getroffen werden. 

 
(3)  Die Stadt Kamp-Lintfort ist berechtigt, eine Sicherheitsleistung in Höhe der voraussichtlichen 

Steuerschuld zu verlangen. Bei mehreren geplanten Veranstaltungen innerhalb eines 
Kalendermonats ist der Gesamtbetrag dieses Monats maßgebend. Die Sicherheitsleistung 
beträgt im Falle des § 1 Nr. 3 mindestens 10.000 Euro. 



 

 
 

§ 10 

Entstehung des Steueranspruches 

 
Der Vergnügungssteueranspruch entsteht mit Abschluss der Veranstaltung, im Falle der Besteuerung 
nach § 7 mit der Aufstellung des Apparates an den in § 1 Nr. 4 genannten Orten. 
 
 

§ 11 

Festsetzung und Fälligkeit 

 
(1)  Die Steuer wird mit Steuerbescheid festgesetzt und ist innerhalb von einem Monat nach 

Bekanntgabe des Steuerbescheides zu entrichten. 
 
(2)  Die Stadt Kamp-Lintfort ist berechtigt, bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen die 

Steuer für einzelne Kalendervierteljahre im Voraus festzusetzen. In diesen Fällen ist die Steuer 
für das jeweilige Kalendervierteljahr zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November zu 
entrichten. Die Steuer kann auf Antrag zu je einem Zwölftel des Jahresbetrages am 15. jeden 
Kalendermonats entrichtet werden. 

 
(3)  Bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit im Sinne des § 7 ist der Steuerschuldner verpflichtet, bis 

zum 15. Tag nach Ablauf eines Kalendervierteljahres der Stadt eine Steuererklärung 
einzureichen und die errechnete Steuer an die Stadtkasse zu entrichten. Für die Steuererklärung 
sind ausschließlich Vordrucke zu verwenden, die von der Stadt Kamp-Lintfort zur Verfügung 
gestellt werden. 

 
(4)  Bei der Besteuerung nach den Spieleinsätzen sind den Steuererklärungen nach Abs. 3 

Zählwerkausdrucke für den jeweiligen Abrechnungszeitraum beizufügen, die als Angaben 
mindestens, Geräteart, Gerätetyp, Gerätenummer, die fortlaufende Nummer des 
Zählwerkausdruckes und die für eine Besteuerung nach § 7 notwendigen Angaben enthalten 
müssen.  

 
§ 12 

Verspätungszuschlag 

 
Die Festsetzung eines Verspätungszuschlages bei Nichtabgabe oder nicht fristgerechter Abgabe einer 
Steuererklärung erfolgt nach der Vorschrift des § 152 der Abgabenordnung in der jeweils geltenden 
Fassung. 
 
 

§ 13 

Steuerschätzung 

 
Soweit die Stadt die Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln oder berechnen kann, kann sie sie 
schätzen. Es gilt § 162 Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 

§ 14 

Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften 

 
Die Gemeinde ist berechtigt, jederzeit zur Nachprüfung der Steueranmeldungen und zur Feststellung 
von Steuertatbeständen die Veranstaltungsräume zu betreten, Geschäftsunterlagen einzusehen und 
die Vorlage aktueller Zählwerkausdrucke zu verlangen. Die Zählwerkausdrucke stellen 
aufbewahrungspflichte Unterlagen im Sinne von § 147 Abgabenordnung (AO) dar.  
 
 



 

§ 15 

Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig im Sinne von § 20 Abs. 2 Buchstabe b) des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969, in der jeweils geltenden Fassung, handelt, wer als 
Veranstalter vorsätzlich oder leichtfertig folgenden Vorschriften bzw. Verpflichtungen zuwiderhandelt: 
 
1.  § 4 Abs. 1:   Ausgabe von Eintrittskarten 
 
2.  § 4 Abs. 2:   Hinweis auf die Eintrittspreise  
 
3.  § 4 Abs. 1:   Vorlage der Eintrittskarten bei der Anmeldung der Veranstaltung 
 
4.  § 4 Abs. 3:   Führung  und  Aufbewahrung  des  Nachweises  über  die  ausgegebenen  

 Eintrittskarten  
 
5.  § 4 Abs. 4:   Abrechnung der Eintrittskarten 
 
6.  § 5 Abs. 2:   Erklärung des Spielumsatzes 
 
7.  § 7 Abs. 4:  Anzeige der erstmaligen Aufstellung eines Spielapparates sowie Änderung  
  (Erhöhung) des Apparatebestandes 
 
8.  § 8 Abs. 2:   Erklärung der Roheinnahmen 
 
9.  § 9 Abs. 1:   Anmeldung der Veranstaltung und umgehende Anzeige von steuererhöhenden  
  Änderungen 
 
10. § 11 Abs. 3:  Einreichung der Steuererklärung 
 
11. § 11 Abs. 4:  Einreichung der Zählwerkausdrucke 
 
 

§ 16 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt zum 01.04.2014 in Kraft. 
 



Bekanntmachungsanordnung 
 
 
 
 
Die vorstehende Vergnügungssteuersatzung der Stadt Kamp-Lintfort vom 07.03.2014 wird 

hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 

dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
b) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

 

Kamp-Lintfort, den 7. März 2014 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Landscheidt 

Bürgermeister 



 

                             

 

 

Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass im 

Stadtgebiet von Kamp-Lintfort 

 

 

 

Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (Laden- 
öffnungsgesetz –LÖG NRW) vom 16.11.2006 in der zurzeit gültigen Fassung wird für 
das Stadtgebiet der Stadt Kamp-Lintfort verordnet: 

 

                                                              § 1 

 

Verkaufsstellen dürfen an folgenden Sonntagen und Feiertagen über die allgemeinen  
Ladenschlusszeiten hinaus geöffnet sein: Sonntag, den 04.05.2014, den 18.05.2014, 
den 05.10.2014 und den 07.12.2014 jeweils von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 

                                                              § 2 

 

1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 
dieser Verordnung Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäfts- 
zeit (13.00 Uhr bis 18.00 Uhr) offen hält. 

2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach  § 13 des Ladenöffnungsgesetzes mit einer  
Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden. 

 

                                                              § 3 

 

Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Verkündigung in Kraft. 

            

            

            

            

       



 
 
 
 
   Bekanntmachungsanordnung 
 
 
 
 
Die "Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus 
besonderem Anlaß im Stadtgebiet von Kamp-Lintfort wird hiermit öffentlich bekannt  
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor- 
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim 
Zustandekommen dieser Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit Bekanntmachung  
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
-eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever- 
 fahren wurde nicht durchgeführt, 
 
-die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
-der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
-der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
 die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
 ergibt. 
 
 
 
Kamp-Lintfort, 11.03.2014 
 
 
 
 
 
Dr. Landscheidt 
Bürgermeister 
 
 
 
 



B e k a n n t m a c h u n g 

 

Bebauungsplan STA 150, Teil B „Hochschule Rhein-Waal“ 

 

- Satzungsbeschluss - 

 

Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner öffentlichen Sitzung am 25.02.2014 nach 

gleichlautenden Empfehlungen des Haupt- und Finanzausschusses vom 18.02.2014 und des 

Stadtentwicklungsausschusses vom 28.01.2014 den Bebauungsplan STA 150, Teil B 

„Hochschule Rhein-Waal“ als Satzung beschlossen. Hierzu wurde die Begründung gemäß § 9 

Absatz 8 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Das Bebauungsplanverfahren wurde im 

beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB durchgeführt. Im beschleunigten Verfahren 

wurde von der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a 

BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener 

Informationen verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 

BauGB abgesehen.  

 

Ziel des Bebauungsplanes ist es, im Plangebiet südlich des Neubaus der Hochschule und 

südlich der Großen Goorley Baurecht für studentische Wohneinrichtungen zu schaffen. Ein 

weiteres Ziel ist die Integration der ehemaligen Markscheidervilla in den Hochschulbereich. Die 

Villa Kellermann wurde in die städtebauliche Konzeption einbezogen. Entlang der Goorley 

werden Flächen als Grün- und Wegeverbindung festgesetzt, um den Wandelweg zwischen dem 

Kloster Kamp im Westen und der Innenstadt bzw. dem ehemaligen Zechengelände im Osten 

weiterzuführen.  

 

Der vom Rat der Stadt Kamp-Lintfort am 25.02.2014 als Satzung beschlossene Bebauungsplan 

STA 150 "Hochschule Rhein-Waal“ mit der dazugehörenden Begründung werden während der 

Öffnungszeiten (montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr, von 13.30 Uhr bis 16.00 

Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr, von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr, freitags von 8.00 

Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Stadt Kamp-Lintfort, Am Rathaus 2, 47475 Kamp-Lintfort, 

Planungsamt, Zimmer 438 (Plankammer) zur Einsichtnahme bereitgehalten. 

 

Für Auskünfte über den Inhalt des Planes und der Begründung steht das Planungsamt während 

der o.g. Dienststunden zur Verfügung. 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan STA 150 "Hochschule Rhein-Waal“ gemäß 

§ 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

 



Hinweise: 

 

1. Die Grenzen des Geltungsbereiches des Bebauungsplans STA 150 "Hochschule Rhein-

Waal“ sind in dem beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 

 

2. Gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wird auf die Vorschriften über die 

fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine 

bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von 

Entschädigungsansprüchen hingewiesen. 

 

3. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 

Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB 

beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs werden gemäß § 215 BauGB unbeachtlich, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 

der Stadt Kamp-Lintfort unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 

geltend gemacht worden sind. 

 

4. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung kann nach 

Ablauf eines Jahres seit Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 

denn, 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 

 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 

 

 

Kamp-Lintfort, den 06.03.2014 

 

 

Prof. Dr. Landscheidt 

Bürgermeister 



Bebauungsplan STA 150 , Teil B 
„Hochschule Rhein-Waal“ 
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Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes 
STA 150, Teil B 

Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes 
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Kartierungen des Geologischen Dienstes NRW 

 

Der Geologische Dienst NRW in Krefeld, ein Landesbetrieb, wird im Sinne des 

Lagerstättengesetzes vom 4. Dezember 1934 (RGBl. S. 1223) in der Fassung vom 10. November 

2001 (BGBl. S. 2992) Arbeiten für die bodenkundliche Landesaufnahme durchführen. 

 

 

Zeitraum März - November 2014 

Kreis Wesel 

Stadt/Gemeinde Kamp-Lintfort 

 

 

Die damit Beauftragten müssen zur Erledigung ihrer Untersuchungen fremde Grundstücke betreten. 

Die dazu entsprechenden Regelungen finden sich im Landesbodenschutzgesetz vom 9. Mai 2000 

(LbodSchG §3 und§14), im Landesforstgesetz vom 24. April 1980 (LfoG §60 in der Fassung vom 

9. Mai 2000) und im Landschaftsgesetz vom 21. Juli 2000 (LG §10). 

 

Diese regionalen Untersuchungen dienen einer allgemeinen Bestandsaufnahme des Bodens und des 

Untergrundes.
*)

 Die Ergebnisse der Aufnahme werden in amtlichen Karten veröffentlicht. Sie sind 

wichtige Unterlagen für viele Aufgaben, z. B. in der Land- und Forstwirtschaft (Bodennutzung, 

Bodenverbesserung, Erosionsschutz, Holzartenwahl), im Bauwesen, bei der Planung und 

Landespflege (Landesplanung, Bauleitplanung, Naturschutz), im Landeskulturbau und in der 

Wasserwirtschaft (ent- und bewässerungsbedürftige Flächen) sowie für die wissenschaftliche 

Forschung und den naturkundlichen Unterricht. 

 

Im Rahmen der Kartierungen sind kleine Handbohrungen notwendig, stellenweise auch 

Aufgrabungen zur Entnahme von Bodenproben. Auf Grund der vorbezeichneten Gesetze haben 

Grundstückseigentümer den vom Geologischen Dienst NRW beauftragten Personen das Betreten 

ihrer Grundstücke, mit Ausnahme von Wohngebäuden sowie die Vornahme der genannten 

Außenarbeiten jederzeit zu gestatten. Etwaige durch die Inanspruchnahme entstehende Schäden 

werden nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen ersetzt. Die durch Dienstausweise mit 

Lichtbild sich ausweisenden Beauftragten des Geologischen Dienstes NRW werden auf die 

landwirtschaftlichen Belange und die derzeitige Nutzung der Grundstücke weitgehend Rücksicht 

nehmen. 

 

Es wird gebeten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geologischen Dienstes NRW bei ihren 

Aufgaben zu unterstützen. 

                                                 
*)

 Richtlinien über die Durchführung land- und forstwirtschaftlicher Standortuntersuchungen und deren Anwendung in 

Umweltschutz, Raumordnung, Land- und Forstwirtschaft (Gem. RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung 

und Landwirtschaft – IIIB-335-8583 – u. d. Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und 

Verkehr – 313-66-75 – v. 5.9.1997). 

 



003 K 049/12 

 

 

AMTSGERICHT RHEINBERG  

BESCHLUSS 

Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am 

Donnerstag, den 12.06.2014 um 13:30 Uhr,  

im Saal 20, Amtsgericht Rheinberg, Rheinstraße 67, 47495 Rheinberg 

½ Anteil des im Grundbuch von Lintfort Blatt 1233 eingetragenen 
Wohnungseigentums 

Grundbuchbezeichnung: 

1/2 Anteil an dem 36.310/1.000.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück 
Lintfort Flur 1 Flurstück 320, Verkehrsfläche, Bürgermeister-Schmelzing-
Strasse und Flur 1 Flurstück 1272, Gebäude- und Freifläche, 
Bürgermeister-Schmelzing-Strasse 85,87,89,91, groß: 3.304 qm verbunden 
mit dem Sondereigentum an der Wohnung im I. Obergeschoß nebst Keller, 
jeweils Nr. 15 des Aufteilungsplanes. 

 

versteigert werden. 

 

Laut Wertgutachten handelt es sich bei dem Objekt, um einen 1/2 Anteil an einer 
96 qm großen Eigentumswohnung mit 4-Zimmern im 1.Obergeschoss, eines 1973 
errichteten mehrgeschossigen Wohn-/Geschäftshauses nebst Kellerraum. 

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 20.07.2012   
eingetragen worden. 



Der Verkehrswert des ½ Anteiles wurde gemäß § 74 a Abs. 5 ZVG auf 36.000,- 
EUR festgesetzt. 

Ist ein Recht in dem Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der 
Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Recht 
spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von 
Geboten anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Antragsteller 
widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststellung des geringsten Gebots 
nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses den übrigen 
Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die erforderliche 
Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin 
erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt. 

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung 
des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kündigung 
und der die Befriedigung aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden 
Rechtsverfolgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der 
Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle 
abgeben. 

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder 
des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die 
Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das 
Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der 
Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes. 

Rheinberg, 25.02.2014 
      
 

 

 

Kusenberg 
Rechtspfleger 

 

 

 



 
 

 

Sparkasse Duisburg, Regionaldirektion Kamp-Lintfort 
Aufgebote von Sparkassenbüchern 

 

„Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3200006512 (alt: 100006519) der Sparkasse 

Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 

Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlegung des 

Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 

 

Duisburg, den 11. Februar 2014 

 

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3238002129 (alt: 138002126) der Sparkasse 

Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 

Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlegung des 

Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 

 

Duisburg, den 13. Februar 2014 

 

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3201388380 der Sparkasse Duisburg, 

Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 

Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlegung des 

Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 

 

Duisburg, den 18. Februar 2014 

 

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen die Sparkassenbücher Nrn. 3207076476 (alt: 107076473) und 

3202195222 (alt: 102195229) der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für 

kraftlos erklärt werden. Die Inhaber der Sparkassenbücher werden hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten ihre 

Rechte unter Vorlegung der Sparkassenbücher anzumelden, da andernfalls die Sparkassenbücher für kraftlos 

erklärt werden. 

 

Duisburg, den 21. Februar 2014 

 

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 4207066483 (alt: 107066482) der Sparkasse 

Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 

Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlegung des 

Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 

 

Duisburg, den 24. Februar 2014 

 

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3272068929 (alt: 172068926) der Sparkasse 

Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 

Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlegung des 

Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 

 

Duisburg, den 10. März 2014 

 



 
 

 

Sparkasse Duisburg, Regionaldirektion Kamp-Lintfort 
Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 

 

Die Sparkassenbücher Nrn. 3200523045 und 3234045163 (alt: 134045160) der Sparkasse Duisburg, 

Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, wurden heute für kraftlos erklärt. 

 

Duisburg, den 18. Februar 2014 

 

Die Sparkassenbücher Nrn. 3201609116, 3202367458, 3208091169 (alt: 108091166), 3229034248 (alt: 

129034245), 3200673576, 3200673584 und 3200673618 der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der 

Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, wurden heute für kraftlos erklärt. 

 

Duisburg, den 5. März 2014 

 

SPARKASSE DUISBURG 

Der Vorstand“ 


